
IDW Rechnungslegungshinweis:

Düsseldorf 2013

Handelsrechtliche Konzernrechnungslegung 
bei unterschiedlichen Abschlussstichtagen

IDW RH HFA 1.019, Stand: 13.03.2013



ISBN 978-3-8021-1763-3

© 2013 IDW Verlag GmbH, Tersteegenstraße 14, 40474 Düsseldorf

Die IDW Verlag GmbH ist ein Unternehmen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW).
www.idw-verlag.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der 
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages unzu-
lässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die 
Einspeicherung und Verbreitung in elektronischen Systemen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Werk 
verwendete Markennamen und Produktbezeichnungen dem marken-, kennzeichen- oder urheberrechtlichen 
Schutz unterliegen. 

Die Angaben in diesem Werk wurden sorgfältig erstellt und entsprechen dem Wissensstand bei Redaktions-
schluss. Da Hinweise und Fakten jedoch dem Wandel der Rechtsprechung und der Gesetzgebung unterlie-
gen, kann für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in diesem Werk keine Haftung übernommen 
werden. Gleichfalls werden die in diesem Werk abgedruckten Texte und Abbildungen einer üblichen Kontrolle 
unterzogen; das Auftreten von Druckfehlern kann jedoch gleichwohl nicht völlig ausgeschlossen werden, so
dass für aufgrund von Druckfehlern fehlerhafte Texte und Abbildungen ebenfalls keine Haftung übernommen 
werden kann.

Gesamtherstellung: IDW Verlag GmbH, Düsseldorf



IDW RH HFA 1.019 

1 

IDW Rechnungslegungshinweis: 
Handelsrechtliche Konzernrechnungslegung bei 

unterschiedlichen Abschlussstichtagen 
(IDW RH HFA 1.019) 

(Stand: 13.03.2013)1 

 

1.  Vorbemerkung ................................................................................................................ 1 

2.  Stichtag des Konzernabschlusses .................................................................................. 1 

3.  Aufstellung von Zwischenabschlüssen durch Tochterunternehmen ............................... 1 

4.  Anteilmäßig konsolidierte Gemeinschaftsunternehmen .................................................. 3 

5.  Assoziierte Unternehmen ................................................................................................ 4 

 

1. Vorbemerkung 

1 Dieser IDW Rechnungslegungshinweis ersetzt die IDW Stellungnahme des Haupt-
fachausschusses 4/1988: Konzernrechnungslegung bei unterschiedlichen Ab-
schlußstichtagen. 

 

2. Stichtag des Konzernabschlusses 

2 Der Konzernabschluss ist auf den Stichtag des Jahresabschlusses des Mutterunter-
nehmens aufzustellen (§ 299 Abs. 1 HGB). Wird das Geschäftsjahr des Mutterun-
ternehmens geändert und wird deshalb nach § 240 Abs. 2 Satz 2 HGB ein Rumpf-
geschäftsjahr gebildet, hat dies zwingend auch ein Konzern-Rumpfgeschäftsjahr zur 
Folge. 

 

3. Aufstellung von Zwischenabschlüssen durch Tochterunternehmen 

3 Der Jahresabschlussstichtag der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-
nehmen soll mit dem Konzernabschlussstichtag übereinstimmen (§ 299 Abs. 2 
Satz 1 HGB). Liegt der Jahresabschlussstichtag eines Unternehmens um mehr als 
drei Monate vor dem Konzernabschlussstichtag, so hat es gemäß § 299 Abs. 2 
Satz 2 HGB für Zwecke des Konzernabschlusses auf dessen Stichtag und für des-
sen Zeitraum einen Zwischenabschluss aufzustellen. Eines solchen Zwischenab-
schlusses bedarf es – trotz der sich daraus ergebenden konsolidierungstechnischen 
Schwierigkeiten – mithin nicht, wenn der Jahresabschlussstichtag eines Unterneh-
mens nicht mehr als drei Monate vor dem Konzernabschlussstichtag liegt. 

4 Der gemäß § 299 Abs. 2 Satz 2 HGB aufzustellende Zwischenabschluss ist Grund-
lage für die Einbeziehung des betreffenden Unternehmens in den Konzernab-
schluss. Bei der Aufstellung des Zwischenabschlusses sind, wie sich aus § 317 

                                                 
1 Vorbereitet vom Arbeitskreis „Konzernrechnungslegung“. Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 

13.03.2013. 


